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Die nächste Sprechstunde des Bürgerpolizisten 
Herrn Kober wird am Dienstag, dem 28.01.2025 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 
Uhr durchgeführt (Verbandsgebäude).  
 
Stefan Anders 
Verbandsvorsitzender / předsyda zarjadniskeho zwjazka 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Offenlegung über die Änderung 
von Daten des Liegenschaftskatasters 
Das Vermessungs- und Flurneuordnungsamt hat Daten des Liegenschaftskatasters 
geändert. 
 

Gemeinde: Crostwitz 
 

Gemarkung, Flurstücke: 
Crostwitz 359 
Horka 1/7, 3/2, 7/3, 8/6, 8/8, 9/2, 11/a, 12, 13/1, 15/3, 15/6, 18/1, 19/a, 21/2, 24/2, 28, 
30/5, 32/5, 34/1, 35, 37/1, 38/2, 39/1, 40/1, 41/1, 41/2, 43/1, 44/2, 46/1, 46/3, 47/1, 
48/2, 49/2, 53/4, 53/5, 53/9, 56/3, 56/a, 57/5, 57/9, 57/13, 193/3, 350/1, 350/6, 350/7, 
371, 372/a, 372/b, 412/3, 412/6, 413/2, 413/4, 414/4, 416/a, 417/2, 417/3, 418/2, 
418/3, 420/5, 421/2, 514/1, 539/1, 593/7, 597/c, 699, 710, 712, 713, 715, 718 
Prautitz 1/1, 5/8, 5/10, 8/4, 8/10, 8/15, 8/16, 9/a, 12/1, 12/2, 16/2, 16/4, 16/6, 17/4, 
18/4, 23/6, 24/1, 29/1, 30/2, 32/4, 32/5, 32/6, 41/6, 42/1 
 

Anlass der Änderung: 
Veränderung von Gebäudedaten 
Allen Betroffenen wird die Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters durch 
Offenlegung bekannt gemacht. 
Das Vermessungs- und Flurneuordnungsamt ist nach § 2 Sächsisches Vermessungs- 
und Katastergesetz (SächsVermKatG)1 für die Führung des Liegenschaftskatasters im 
Landkreis Bautzen zuständig. Entsprechend § 14 Absatz 7 SächsVermKatG können 
Änderungen von Daten des Liegenschaftskatasters offengelegt werden. 
 

Die Veränderungen wurden von Amts wegen aus Fernerkundungsdaten in das 
Liegenschaftskataster übernommen. 
 

Die Verpflichtung des Gebäudeeigentümers, die Aufnahme des Gebäudes in das 
Liegenschaftskataster zu veranlassen, bleibt weiterhin bestehen. Die Pflicht nach § 6 
Absatz 3 SächsVermKatG umfasst alle Gebäude, die nach dem 24.06.1991 neu er-
richtet oder in ihren Außenmaßen wesentlich verändert wurden. 
 

Die Nachweise über die Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters liegen 
ab dem 23.01.2025 bis zum 24.02.2025 in der Geschäftsstelle des Vermessungs- 
und Flurneuordnungsamtes des Landratsamtes Bautzen, Garnisonsplatz 9, 
01917 Kamenz zur Einsichtnahme bereit. 
 

Die Einsichtnahme ist während der Öffnungszeiten Dienstag und Donnerstag von 
08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr oder nach Terminvergabe 
möglich. Termine können Sie online auf unserer Internetseite www.lkbz.de/geodaten 
buchen oder telefonisch unter 03591 5251-62062 vereinbaren. 
 

Kamenz, den 16.01.2025 
 

Tino Anders 
Sachgebietsleiter Liegenschaftskataster 
1 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Juni 2024 (SächsGVBl. S. 636) geändert worden ist 

Gmejna Chrósćicy 
Wokrjes Budyšin 

Gemeinde Crostwitz 
Landkreis Bautzen 
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siehe Seiten 3-4: Bekanntmachung  
der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 23.02.2025 
 
 
 
Přeprošenje - Einladung 
Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Donnerstag, dem 06.02.2025 um 
19:00 Uhr im Versammlungsraum „Łužica“ im Gemeinde- und Kulturzentrum in Crost-
witz statt. 
Die Einladung mit der Tagesordnung ist auf der Internetseite der Gemeinde im Zeit-
raum vom 29.01.2025 bis zum 07.02.2025 einsehbar. Alle Interessenten sind herzlich 
eingeladen. 
 
Marko Kliman / Marko Klimann  
wjesnjanosta / Bürgermeister  
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Gemeinde Räckelwitz 

Gmejna Worklecy 
 

 
Dreihäuser Höflein  Neudörfel Räckelwitz Schmeckwitz Teichhäuser 
Horni Hajnk Wudwor Nowa Wjeska Worklecy Smječkecy Haty 
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Beschlüsse des Gemeinderates Räckelwitz 
In der Beratung des Gemeinderates Räckelwitz am 15.01.2025 wurden folgende Be-
schlüsse gefasst: 
Beschluss 01-01/2025 
Annahme oder Vermittlung von Geld- und Sachspenden, Schenkungen und ähnli-
chen Zuwendungen im Wert unter 1.000,00 € 
Beschluss 02-01/2025 
Annahme oder Vermittlung von Geld- und Sachspenden, Schenkungen und ähnli-
chen Zuwendungen im Wert über 1.000,00 € 
 
In die Niederschrift bzw. in die Beschlüsse im vollen Wortlaut kann während der 
Dienststunden des Büros der Gemeinde eingesehen werden. 
 
Clemens Poldrack / Bürgermeister 
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